
 Eingangsstempel 
Behörde: 

Förderung Jugendtaxi 
Förderungszeitraum 

Antragsteller/in 

Vorname Familienname 

Geburtsdatum E-Mail Telefonnummer

Straße, Haus-Nr. PLZ Ort

Bankverbindung IBAN BIC

Lehrling  Schüler/Student  Präsenz- u. Zivildiener  Sonstiges 
Zutreffendes bitte ankreuzen und Bestätigung (Ausweiskopie) beilegen. 

Förderungsbetrag 
(Taxirechnungen der Reihe nach eintragen, nummerieren und dem Formular beilegen) 

Rechnungsdatum Rechnungsnummer Rechnungsbetrag 
Förderungsbetrag 

(hier nichts eintragen) 

 Gesamtbetrag 

z.B. 01.Qu.20..

Datum  Unterschrift 

Stadtamt Steyregg, Weissenwolffstraße 3, 4221 Steyregg
Tel.: (+43 732) 640 155 | Fax: (+43 732) 640 555 | office@steyregg.at | www.steyregg.at 
Raiffeisenbank Perg eGen | IBAN AT03 3477 7000 0571 0017 | BIC RZOOAT2L777

Informationen über den Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage www.steyregg.at



Förderungsrichtlinien: 

- Wer wird gefördert?
Jugendliche ohne eigenes Einkommen mit Hauptwohnsitz in Steyregg (auch bei
Antragstellung), für die die Eltern Familienbeihilfe beziehen (Lehrlinge, Schüler, Studenten)
sowie zusätzlich Grundwehr- und Zivildiener. Generell werden diese Personen bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres gefördert. Ein entsprechender Nachweis ist jedem
Förderungsformular beizulegen.

- Wie wird gefördert?
Pro Fahrt nach Steyregg in der Zeit von 22:00 bis 05:00 Uhr früh wird ein Zuschuss in Höhe
von max. 15,00 € gewährt.

- Wie oft wird gefördert?
Pro Quartal werden max. 13 Fahrten gefördert. Die maximale Förderung pro Quartal beträgt
somit 19 5,00 €.

- Wie erhält man die Förderung?
Über die Fahrt ist vom Taxilenker eine Rechnung mit Namen, Datum und Uhrzeit zu verlangen.
Nach Ablauf eines Quartals können die gesammelten Rechnungen zusammen mit dem
Förderungsformular und entsprechendem Nachweis (Ausweiskopie) am Stadtamt vorgelegt
werden.

Die Rechnungen sind zu nummerieren (1 bis max. 13) und in das Formular einzutragen.

Die Auszahlung erfolgt ausnahmslos über den Bankweg.

Beispiel:
Fahrten von 01.01.20..  bis 31.03.20..  (1. Quartal) –  Abrechnungszeitraum ist daher
01.04.20..  bis 30.06.20..  (2.Quartal)

Nähere Informationen zu den Förderungsrichtlinien erhalten Sie
am Stadtamt Steyregg, Finanzserv ice   0732/640155 DW 90. 

Stadtamt Steyregg, Weissenwolffstraße 3, 4221 Steyregg
Tel.: (+43 732) 640 155 | Fax: (+43 732) 640 555 | office@steyregg.at | www.steyregg.at 
Raiffeisenbank Perg eGen | IBAN AT03 3477 7000 0571 0017 | BIC RZOOAT2L777

Informationen über den Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage www.steyregg.at


	Quartal: 
	Vorname: 
	Familienname: 
	Geb: 
	Datum: 

	email: 
	Telefonnummer: 
	Strasse, Hnr: 
	PLZ: 
	Ort: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Rechnungsdatum: 
	Datum: 
	Reichnungsnummer: 
	Betrag: 


